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Grosser Rat

Schlussbericht über die verlängerte Versuchsphase und den weiteren Verlauf der Verwaltungsreform „GRiforma“
(Botschaften Heft 8/2006-2007, S. 995)
P R O T O K O L L

der Sitzung der Kommission für Staatspolitik und Strategie
Datum:
Mittwoch, 27. September 2006, 8.30 – 16.05 Uhr
Ort:
Schulungsraum Grosratsgebäude, Chur
Präsenz:
Bleiker (Präsident). Rizzi (Vizepräsident), Dudli, Geisseler, Kessler, Loepfe, Mengotti, Nigg, Pfiffner-Bearth, Pfister, Thomann, Gross (Protokoll)


RR Eveline Widmer-Schlumpf (Vorsteherin FMD)


Felix (Projektleiterin GRiforma)

entschuldigt: Loepfe (Vormittag)
I. Eintreten

Eintreten ist nicht bestritten und somit beschlossen.
II. Detailberatung
Gesetz über den Grossen Rat (Grossratsgesetz); BR 170.100
Art. 62 Abs. 1
Gemäss Bericht
Art. 62a
Gemäss Bericht
Art. 63
Gemäss Bericht
Art. 64 Marginalie
Gemäss Bericht
II.
Fakultatives Referendum/In-Kraft-Treten
Gemäss Bericht
Geschäftsordnung des Grossen Rates

Art. 22 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 lit. b 
Gemäss Bericht
II.
In-Kraft-Treten
Gemäss Bericht
Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden (Finanzhaushaltsgesetz)
Art. 1
Gemäss Bericht
Art. 8
Gemäss Bericht
Art. 18 Abs. 1, 3–6
Gemäss Bericht
Art. 18 Abs. 2

Kommission und Regierung
Gemäss Bericht, ergänzt mit einer Fussnote „im Sinne von Art. 35b“
Art. 20 Abs. 1
Im Bericht GRiforma nicht erwähnt
Gemäss FHG
Hinweis

Die GPK stellt in ihrem Mitbericht den Antrag auf Änderung von Art. 20 Abs. 1:

„Soll eine Aufgabe noch im laufenden Jahr erfüllt werden, fehlt aber ein Budgetkredit oder reicht er nicht aus oder führt deren Erfüllung zu einer negativen Abweichung eines Globalbudgets, ist vor jeder Verpflichtung oder Leistung ein Nachtragskredit anzufordern. Ebenfalls ein Nachtragskredit anzufordern ist, wenn ein Globalbudget verfehlt wird, weil die budgetierten Erträge nicht erzielt werden können“.

Zur Begründung ihres Antrages führt die GPK was folgt aus: „Wenn gemäss der Budgetvariante 2 der Saldo je Produktgruppe Beschlussgrösse ist, so ist es gemäss Beurteilung der GPK nur konsequent, dass die Nachtragskreditpflicht und die Kredittoleranz auch auf der Ebene Produktgruppe beurteilt wird“.

Art. 20 Abs. 2 lit. h und k
Gemäss Bericht
Art. 20 Abs. 2 lit. i
Kommission und Regierung
Ändern
i) 
für Kreditumlagerungen zwischen Globalbudgets einer Dienststelle sowie innerhalb der Ausbaukredite der einzelnen Strassenkategorien;

Hinweis
Die GPK stellt folgenden Antrag:

„i)
für Kreditumlagerungen (…) innerhalb der Ausbaukredite der einzelnen Strassenkategorien;“
Laut Auffassung der GPK sind Verschiebungen innerhalb einer Dienststelle von einer Produktgruppe zur anderen bei der Budgetvariante 2 grundsätzlich nachtragskreditpflichtig, sofern gewisse Limiten überschritten werden.

Art. 20 Abs. 3
Gemäss Bericht

Art.24 Abs. 3
Gemäss Bericht
Art. 35
Gemäss Bericht
Art. 35a
Gemäss Bericht
Art. 35b
Gemäss Bericht
Art. 35c
Gemäss Bericht
Art. 47 Abs. 1 und 2
Gemäss Bericht
Art. 47 Abs. 3
Kommission
Ändern

Das Kantons- und Verwaltungsgericht führen die wirkungsorientierte Verwaltungsführung nach GRiforma Grundsätzen innert fünf Jahren seit In-Kraft-Treten dieser Teilrevision ein.

II.
Fakultatives Referendum/In-Kraft-Treten
Gemäss Bericht
Gesetz über das Arbeitsverhältnis der Mitarbeitenden des Kantons Graubünden (Personalgesetz)
Art. 3 Abs. 2
Gemäss Bericht
II.
Fakultatives Referendum/In-Kraft-Treten
Gemäss Bericht
Schlussabstimmung

2. 
Kenntnisnahme des Schlussberichts
Gemäss Bericht

3. der flächendeckenden Einführung der wirkungsorientierten Verwaltungsführung nach GRiforma Grundsätzen in drei Etappen
Neue Nummerierung in 3.1 und 3.2

3.1  Einführung der wirkungsorientierten Verwaltungsführung nach 
GRiforma Grundsätzen 
Gemäss Bericht 3.
3.2  Einführung der wirkungsorientierten Verwaltungsführung nach

GRiforma Grundsätzen für die kantonalen Gerichte (neu)
Kommission
Die Pflicht zur Einführung der wirkungsorientierten Verwaltungsführung nach GRiforma Grundsätzen ist auf das Kantons- und Verwaltungsgericht Graubünden auszudehnen.

4.
Budgetvariante
Kommission und Regierung

Ändern zu Budgetvariante 2
Beschluss Saldo Laufende Rechnung ohne Beiträge, Beschluss Saldo Investitionsrechnung ohne Beiträge, Beschluss Beiträge der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung als Einzelpositionen, Beschluss Saldo je Produktegruppe.
Hinweis

Die GPK befürwortet in ihrem Mitbericht vom 21.9.2006 ebenfalls die Budgetvariante 2. Nach Meinung der GPK ist es aber  konsequent, dass die Nachtragskreditpflicht auch auf der Ebene Produktgruppe beurteilt werde. Dieser Auffassung können sich Kommission und Regierung nicht anschliessen (siehe dazu vorstehend bei Art. 20 Finanzhaushaltsgesetz)
5.
Periodische (4-Jahreszyklus) Beschlussfassung über die Produktgruppenstruktur und die beabsichtigte Wirkung für jede im Globalbudget festgelegte Produktgruppe
Gemäss Bericht

6.
Teilrevisionen Gesetz über den Grossen Rat, Finanzhaushaltsgesetz und Personalgesetz
Gemäss Bericht

7.
Teilrevision der Geschäftsordnung des Grossen Rates
Gemäss Bericht
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